
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2006/12/7 2005/07/0115
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.12.2006

Index

81/01 Wasserrechtsgesetz

Norm

WRG 1959 §105;

WRG 1959 §21a Abs1;

Rechtssatz

§ 21a Abs. 1 WRG 1959 verweist als Voraussetzung für seine Anwendung darauf, dass ö7entliche Interessen trotz

Einhaltung der im Bewilligungsbescheid oder in sonstigen Bestimmungen enthaltenen Au9agen und Vorschriften nicht

hinreichend geschützt sind. Darüber, was unter ö7entlichen Interessen im Sinn des WRG 1959 zu verstehen ist, gibt §

105 legcit Auskunft.
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